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Kevelaer. -1.80. RM: Geht in Ausstattung und Zusammenstellung NeCUC
CSC. Besonders für ‚die „Junge Kirche“ „Der Mann 1mM Dienste

des ‚Herrn ” VO: selben Verfasser ist allgemeinverständlich. Verlag
Butzon Bercker. 1.45 „Der christliche Vater“ VO: gleichen
Verfasser ist eın u  S elehnrun 5 - un Gebetbuch. Verlag Laumann.
1.10 ‚„Im Zeichen Chriıstı VO.  o Peuler ist ein  a Gebetbuch für dıe
studierende Jugend. Verlag erder, Freiburg Br 1.40
„Christı Gefolgsmann VO. Beer eıgnet sıch für en. Verlag erder

„Der betende Soldat‘“ VO Mart er ist gul
und praktıisch, auch 1m Format. Verlag aumann.

Fuü Frauen ist 95  1€ betende Mutter ” VO. Raffenberg einfach
un verständlıich. Eınen breiten Raum nehmen Bruderschaftsandachten
ein. Verlag aumann. 2.25 9y  1e betende Frau un:! Mutter‘®
VO  b Jansen: Verlag Butzon Bercker. 4.50 Für gebildete
Frauen ist sehr empfehlen „„‚Das Leben als Gebet‘‘ Verlag Ars
2.50

selen empfohlen: „Jungfrau, ireu Z Jesus!“” VO  —_
Classen. Verlag Butzon Bercker. 1.10 „Jesus un!: die
chriıstlıche ungfirau‘ VO aldner Verlag Butzon & Bercker. 2.925
Gerade für Maäadchen gibt leider keıin wirklıiıch modernes Gebetbuch

FU Kınder sınd empfehlen: „Lerne etien. Kind!“ VO.  -
Krajewsk:i. Verlag Butzon Bercker. 1.— „ 50 beten brave
Kınder gern VO  - eck Verlag Kösel Pustet. Für dıe
ersten Schuljahre geeıgnet. ‚‚Gottes Schlüssel 1m Schulranzen“ VO.  —;
Müller. AÄArs 3

brae] (Großdruck) seilen empfohlen: 95  1€e betende
Mutter“” VO. Raffenberg. „Friede ıIn ott“ VO:  e} Jakobs. Beıde 1m
Verlag aumann. Preis Je 2.25 „„1Tos 1m Alter.“ Butzon

205 Schriftleitung.&r Bercker.
Zum Klagerecht nach an, 1971. Neue ( In dieser Zeitschrift

CA. 1971
1940, 44) erschiıen eın Artıkel mıiıt der Überschrift: Klagerecht nachDa U Urc. die authentische Erklärung VO Juli
1940 S 9 vol 3 9 317 t:) das Verhältnis der Sakramenten-
kongregation den kiırchlichen Obergerichten un: Dıözesangerichtengeklärt und die seıt einigen Jahren ausgeubte Öberaufsicht derselben
Kongregation In Ehesachen auf eın bescheidenes Maß zurückgeführtwurde, dürfte VOIN Interesse se1n, welchen Gedankengang hinsicht-
lıch des Klagerechtes In einigen Fällen aus Jüngster eıt die Ent-
scheidungen der römischen ota verfolgen.

Eın Mann auf Nichtigkeıit seiner Ehe geklagt und gab als
Er berGrund Furcht un! Zwang keinen Eirfolg.Nun suchte seinen Zweck erreichen durch 1Ine Neue Klage:habe, ben weil EZWUNGEN, einen mangelnden Ehekonsens infolge einer

eigentlichen Verstellung (simulatio, Jictio) abgegeben. Da der Advokat
den sicheren Weg gehen wollte, bat den Gerichtshof, daß der mits-
stelle
anwalt (promotor Justitiae) sıcherheitshalber (ad cautelam) die KlageDarauf antwortete der Eheverteidiger (defensor vinculi) : hat
die eigentliche Verstellung be1l Abgabe des Ehekonsenses ihren Grund
In Furcht und Zwang, So verliert nach der geltenden Praxis der
ota der Simulant nıcht das Klagerecht (Sacra Romana ota OTAa
Heard, rot. Num. 2879 Da sich In diesem Prozesse einen
Orientalen handelte, fügte der Amtsanwalt hinzu: 1Im Eınvernehmen
mıiıt dem Sekretär der Kodifikationskommission für die orjentalısche
Kırche vertritt der Amtsanwalt die Auffassung, daß die Mıtwirkungdesselben be1ı dem schwebenden Prozesse nicht notwendig sel, da die
Orientalen die Bestimmung des Can 1971 NIC: gehalten selen



__ Oester Zum _Kh5;greijiäqhtv  (can 1): Im "selben  'Sinne sei bereits eine andere ‘Enfschédiihg; in  einer früheren Eheangelegenheit der orientalischen Kirche ergangen  (P. 2851).  2. Eine andere wi  ö  chtige Entscheidung traf der Turnus éoram  Heard am 19. Mai 1938 (Prot. Num. 2612); es handelte sich um folgen-  den Fall: Zwei Personen schlossen im Mai 1929 eine Ehe unter der  Bedingung, daß aus eugenischen Rücksichten die Erzeugung von Nach-  kommenschaft ausgeschlossen sei.  In der Klageschrift vom Jahre  1935 erklärte der Mann den Richtern der ersten Instanz, daß er beim  Abschluß der Ehe nicht gewußt habe, daß eine solche Bedingung gegen  das Wesen der Ehe verstoße oder gar die Ungültigkeit derselben ver-  ursache.  Die Richter sahen. sich daher veranlaßt, die Vorfrage zu er-  Jedigen: ist der Mann nach can. 1971 klageberechtigt? Nach all-  seitiger und peinlicher Prüfung des Falles kam das Gericht zur Er-  kenntnis: beim Kläger lag keine böswillige Absicht vor; infolgedessen  kann nicht behauptet werden, daß er selbst schuldhaft Anlaß für das  Ehehindernis oder die Ungültigkeit der Ehe war; folgerichtig sei er  fähig zur Erhebung der Klage.  Daher wurde die Klage angenommen,  und am 27. November 1936 erlangte der Mann ein günstiges Urteil.  Als die Berufung an die Rota eingelegt war, erhob der Eheverteidiger  an der Rota einen Einwand, der das Recht des Klägers auf gericht-  liche Geltendmachung seines Anspruches für immer aufhob. Die Ein-  rede lautete: der Kläger ist klageunfähig. Am 5. Februar 1938 ent-  schied der Turnus: die Einrede des Eheverteidigers ist berechtigt; die  Rota ist nicht in der Lage, die Klage zu untersuchen und darüber zu  entscheiden, daher werden die Akten an die erste Instanz zurück-  gestellt, welche nach den Bestimmungen des Rechtes vorgehen soll.  Gegen diesen Entscheid legte. der Advokat Berufung beim nächst-  folgenden Turnus ein.  Sein Ersuchen erstreckte sich auf folgende  Punkte: a) das Dekret der Rota vom 5. Februar 1938 solle als un-  gültig erklärt werden oder wenigstens in dem Sinne abgeändert wer-  den, daß die Berufungsinstanz die eingereichte Klage prüfen und ent-  scheiden könne und müsse. — b) Ferner solle der Turnus die Er-  klärung des Amtsanwaltes vom 25. Dezember 1937 berücksichtigen;  dieser habe entschieden, daß der Mann nicht in schuldhafter Weise  Anlaß zum Ehehindernis gegeben habe; infolgedessen sei er klage-  berechtigt; folgerichtig sei die Mitwirkung des Amtsanwaltes im schwe-  benden Prozeß keineswegs vom Rechte gefordert. — c) Endlich möge  der Turnus die strittige Rechtsfrage endgültig entscheiden.  Welches war nun der Entscheid des Turnus coram Heard? Zuerst  wird die Rechtsfrage behandelt. Ich setze den Wortlaut des can. 1971  als bekannt voraus, ebenso die authentischen Erklärungen dazu vom  12. März 1929, vom 17. Februar 1930 und 17. Juli 1933, und zitiere  nur den Artikel 37 der Instruktion vom 15. August 1936. Der schwie-  rige Artikel lautet also: $ 1. Coniux inhabilis est ad accusandum  matrimonium, si fuit ipse causa culpabilis sive impedimenti sive  nullitatis matrimonii. $ 2. Qui causam impedimenti honestam et lici-  tam apposuit, habilis est ad accusandum matrimonium. $ 3. Habilis  est ad accusandum matrimonium coniux qui metum aut coactionem  passus _ est.“  Auf den ersten Blick scheint zwischen 8 1 und $ 2 ein  Gegensatz zu bestehen, d. h. zwischen dem schuldhaften Anlaß (causa  culpabilis) einerseits und dem ehrenhaften und erlaubten anderseits  (causa honesta et licita).  Wäre wirklich dieser Gegensatz im Texte  enthalten, dann wäre der Schluß berechtigt: jeder‘ Anlaß für das  Hindernis, welcher nicht als ehrenhaft oder als erlaubt bezeichnet  werden kann, ist als schuldhaft zu erklären. Doch dem ist nicht so;  im Artikel 37 besteht kein Gegensatz zwischen $& 1 und 8 2, sondern
Oester ‚ Zum Klagerecht

(can. 1) Im \ sélben Sinne sel  — bereits eine andere Entscheidung 1n
einer früheren Eheangelegenheit der orijientalıschen Kirche
(P 2851

Eıne andere wlchtige Entscheidung traf der Turnus CoOoTam
ear Maı 1938 (Prot. Num. 2612) ; handelte sıch folgen-
den all 7 wel Personen schlossen 1Mm Maı 1929 1nNne Ehe ınter der
Bedingung, daß aus eugenischen Rücksichten die Erzeugung DOIL Nach-
kommenschaft ausgeschlossen sel. In der Klageschrıift VO: Tre
1935 erklarie der Mann den Rıchtern der ersten Instanz, daß eım
Abschluß der Ehe nıcht gewußt habe, daß ine solche Bedingung gegen
das W esen der LEhe verstoße oder Sar die Ungültigkeıt derselben VerI -
ursache. Die Rıchter sahen ıch er veranlaßt, die Vorfrage
ledigen: ist der Mann nach Call. 1971 klageberechtigt? ach all-
seitiger und peinlicher Prüfung des alles kam das Gericht ZUuU  a Er-
kenntnis: beım Kläger Jag keine böswillıge Absıcht VOTL; infolgedessen
kann N1C. behauptet werden, daß selbst schuldhaft Na für das
Ehehindernıs oder dıe Ungültigkeıt der Ehe WAaT; folgerichtig se1l  Z
fählg ZU.  b Erhebung der Klage. Daher wurde die Klage anschOMMEN,
und ovemDbDer 1936 erlangte der Mann eın  &— günstiges Urteıil.
Als die Berufung die ota eingelegt War, er. der Ehevertei1diger

der ota einen Einwand, der das Recht des Klägers auf gericht-
liıche Geltendmachung se1ınes Anspruches für immer authob Die Eın-
ede autete der Kläger ist klageunfähig. Am Februar 1938 ent-
schied der Aurnus: dıe Eınrede des Eheverteidigers ıst berechtigt; die
ota ist nıcht 1n der Lage, die age untersuchen un: daruber
entscheıden, daher werden dıe en die erste nstanz zurück-
gestellt, welche nach den Bestimmungen des Rechtes vorgehen soll

egen diesen Entscheıd egte der Advokat Berufung beım nächst-
folgenden Turnus e1in. Se1in Ersuchen erstreckte siıch auf folgende
Punkte a) das Dekret der ota VO Februar 1933 So. als -
gültig erklärt werden oder weniıgstens 1n dem Siıinne abgeändert WeI-
den.  9 daß die Berufungsinstanz dıe eingereichte Klage prüfen un ent-
scheiden könne und musse. b) Ferner so. der Turnus die Er-
klärung des Amtsanwaltes VO Dezember 1937 berücksichtigen;
dieser abe entschieden, daß der Mann nıcht 1ın schuldhafter Weıse
nla ZUu Ehehindernis gegeben habe; infolgedessen se1l klage-
berechtigt; folgerichtig se1l  - die Mitwirkung des Amtsanwaltes 1m. schwe-
benden Prozeß keineswegs VO Rechte gefordert. C) Endlich möge
der 'Turnus die strıttıge Rechtsfrage endgültıg entscheıden

elches War Nun der Entscheıid des Turnus eard? Zuerst
WIrd die Rechtsfrage behandelt Ich setize den Wortlaut des Canl 1971
a1s bekannt OTAaUS, ebenso die authentischen Erklärungen dazu VO

März 1929; VO 1 Februar 1930 und Julı 1933, un zıtıere
NUur den Artikel 37 der Instruktion DO August 71936 Der schwie-
rıge Artikel lautet also: Coniux inhabilıs est ad accusandum
matrımon1um, sS1 fuit ıpse usa culpabilıs S1ve ımpedimenti 1ve
nullıtatis matrımonil. Qui Causamı ımpedimentı honestam et heı-
tam apposuılt, habılıs es accusandum matrımon1ıum. Habiılıs
est ad accusandum matrımon1um CON1IUX quı metum aut coactıonem
Passus est.  : Auf den ersten 1C. scheint zwischen und eın  z
Gegensatz estehen, zwıschen dem schuldhaften Anlaß (causa
culpabilıs) einerseıits und dem ehrenhaften und erlaubten anderseıts
(causa honesta et lıcıta) . Wäre wirklıch dieser Gegensatz 1m Texte
enthalten, dann wAare der Schluß berechtigt: jeder Anlaß für das
Hindernis, welcher nıcht als ehrenhaft oder als erlaubt bezeichnet
werden kann, ist als schulchaft erklären. och dem ist nıcht SO;
1m Artikel besteht kein Gegensatz zwıschen und 27 sondern



It
h im um e1 en wahren und eıgeE Arugraphen,  ntlichen Anlaß für das Hinde-während in und $ 3 mnur VO. einem Anlaß 1m une1igent-chen Sinne die ede ist. Denn der Eheteıl, welcher beim Ehe-

abschluß Furcht oder wang erliıtten hat, ist Anlaß für dıe
ichtigkeıt der Ehe NU.  m 1m passıven Sinne: hat Ja nıicht die

geringste Handlung gesetztT, die Ungültigkeit der Ehe herbeızu-
führen Deshalb erklärt auch Gasparri 1ın seiınem neuesten Eherecht

Ehegatte, welcher absıchtlich unterlıeß, Dıspens VO
Nem Ehehindernisse einzukommen, geht UrC. dıe schuld-bare Unterlassung des Klagerechtes nıcht verlustig. Ebenso ist eın

Eheteil, welcher VOT der Ehe einen Anlaß für eIn ehrenhaftes und
erlaubtes Hındernis bot, doch HUr 1mMm uneigentlichen Sinne Anlaß für
das Hındernıis. Vıelmehr ist derjenige Anlaß für die Nıchtigkeit der
Ehe, UrTe: dessen Handeln ıne ehrenhafte und erlaubte Bedingungsich NI1C. erfullt hat Nur 1m weıteren Sinne kann eın Gatte, der
ıne solche Bedingung gesetzt hat, als Anlaß für das Hındernis be-
zeichnet werden. Rıchtig gesprochen, mußte heißen: eın olcher
hat einen Anlaß 1Ur das Hındernis gesetzl; er ist aber nıicht der Anlaß
des Hındernisses. Daher heißt 1m absıchtlich nıicht „„qUu1f uit impedimenti' , sondern heißt b  „qulı Causam apposuit‘,In Jjedoch, in welchem VO:  b einem wirklichen un! eigentlichenAnlaß die ede ist, heißt „S1 1pse } uit usa S1ve impedimenti SIve
nullıtatis matrimonii. ber der ext sagt nıcht schlechthin AUuUSa,sondern fügt das Wort AINzZu: culpabilis, Der Ausdruck „culpabilis ”waäare Sanz unnütz, WenNnn eiIn Gegensatz bestünde zwischen dem eigent-lıchen, wirklıchen Anlaß, VO dem 1L, und dem uneı1gentlichen Anlaß
VO. welchem un > sprechen. Die Tatsache, daß der Gesetz-
geber das Wort „culpabilis” „Causa hınzufügte, beweist also, daß

das Gesetz, welches einen Ehegatten des Rechtes beraubt, die eigeneEhe qauf Ungültigkeit anzuklagen, gebührend einschränken wollte Wer
daher AÄhne Schuld der : Nıchtigkeit der Ehe ist, fällt nıcht unter
das Gesetz. Um einen Eheteil als schuldhaft (culpabilis) bezeichnen,genugt CS, daß das Bewußtsein hatte, eın Moralgesetz übertreten(dolus ın Ca 2200 genannt), der daß dem anderen Eheteil eınwirkliches Unrecht zugefügt hat Da sıch In Can 1971 nıicht
ıne eigentliche Stirafe handelt, wird für den Begriff „culpabilis‘ nıchterfordert, daß der Kontrahent weiß, führe durch seine Handlungs-welse die Ungültigkeit der Ehe herbel. Dem anderen Eheteil wIird eınwirkliches Unrecht zugefügt, WCNN der Miıtkontrahent ıhm Anlaßeinem wesentlichen Irrtum gab, ıhm ungerechte Furcht einflößte, dıeGattın Urc. aub entführte, Ine Bedingung dem Ehekonsens hinzu-fügte, hne davon den anderen In Kenntnis seizen Miıt e wıird

f solchen das Klagerecht verweigert. Wer 1ıne Bedingung dasWesen der Ehe setzte, die Unauflöslichkeit der Ehe oderden Kindersegen, uch nın die Nichtigkeit der Ehe nichtvoraussah, gılt nach rechtlicher Vermutung als Übertreter eines wıich-tigen Gebotes ZU Schutze der Heiligkeit der Ehe; daher entsprichtganz dem Rechtsempfinden, WEeNnNn einem olchen das Klagerecht Velrl-weigert wird ber diese rechtliche Vermutung ist NUur 1ne solche esRechtes schlechthin (pPraesumptio 1UT1S simphlieiter), nıcht ber 1nesolche des Rechtes un VO KRechtswegen (praesumptio 1Ur1S et de 1ure)daher ist eın Gegenbeweis rechtlich zulässig. Wenn Iso eiINn Kontrahentbeim Abschluß der Ehe nicht das Bewußtsein hatte, durch seineerlaubte Handlungsweise ıne Sünde begehen und dafür den . Beweishefern kann, mu INa  en doch wirklich n  9 sel  A ohne SchuldDaher ist einem olchen das Klagerecht nıcht verweigern.



hde toren den Rechtsstan argelegt
In n sıe en vorliegenden Fall ein ıd erkannten als Recht

folgenden Tatsachenbestand: DIie Richter der ersten nstanz vertratte
In der richterlichen Sıtzung VO. Aprıl 1935 die Ansıcht, daß ım
gegebenen keine böswilliıge Absıcht vorlag; daher kann de
Kläger nıcht als schuldhafter Anlaß für dıe Nichtigkeıit der Ehe be
TACHie werden; folgerichtig hatte das Klagerecht N1C. eingebußt.
Gegen dıe Ansıcht der Rıchter erhob der Eheverteidiger keinen Eın-
spruch. Als die Rıchter dem Manne dıe Klagefähigkeıt zusprache
mußten s1e logischerweise diese Entscheidung reifen nach den Er-
miıttlungen, welche iıhnen damals zugänglıch atten s1e 1m
Verlauf des Prozesses klar erkannt, daß das Klagerecht tatsächlıch
WITF. WAarL, dann hätten s1e dem Manne asselbe sofort absprechen
mussen. Der VO diesem Schritt War das Richterkollegium weıt ent-
fernt; 1m Gegenteıl: betonte 1m Endurteil VO die Unschuld
des Klägers Da Iso die Rıchter 1n Wirklichkeit den Mann für u  -
schuldıig hielten, mußten s1e folgerichtig 1n der Weise den Prozeß
durchführen, wı1ıe s1e tatsächlıch eian en. Es wurde ıhnen
er eın Unrecht geschehen, wenn die zweiıte nstanz die en
die erste nstanz zurückschıcken wurde, amı sıe das Urteil n
Inkompetenz für ungültig Tklare Wenn dıe Rıchter wirklich einen
Irrtum begangen aben, hlıegt der Irrtum auf dem Gebiete der al
sachen, nıcht auf dem des Rechtes er hat der Turnus der Ömı1-
schen Kota, S erklärten die Berufungsrichter, nıcht richtig gehandelt.
Wenn der Iurnus nach reiflichem Studium der Akten Zu Erkenntnıis
kam, daß der T1la der ersten nstanz VO Aprıl 1935 nıcht den

unterlaufenen Irrtum verbessern.
Rechtsnormen entsprach, dann konnte ja der 'Turnus selbst den

Es War ber unzulässig, DO  w dem
Studium des Gesamtmaterı1als und VOT dem Gutachten des dvokaten
und des Eheverteıi1digers uüber den Tatbestand eın Urteil fällen.
Daher ‘ gaben am Mai 1938 die Berufungsrichter folgendes Dekret
heraus: Der T1a der ota vom 5. Februar 1938 wıird kassıert; die
Berufung VO Urteıl der ersten nNnstanz die ota iıst rechtskräftig.
DiIie zweite nstanz erklarte dıe Ehe ebenfalls als ungultıg.

Rom 0“esterle O0.5

Zuständigkeit ur  s den FEheprozeß. Eın Mann lebt 1ın einer un-
glücklichen Ehe Die Frau 1äßt notorisch der ehelichen Treue
fehlen. Darum verläßt der Mann für dauernd seine Gattıin. ach
einigen Jahren glaubt einen Nichtigkeitsgrund für seine Ehe ent-
ec. haben Wo soll dıe Klage anhängig machen? DIie Ehe
wurde 1n Linz geschlossen; die Frau hat siıch dauernd 1n Wien nıeder-
gelassen; selbst wohnt dauernd 1n der 1Öözese Passau. Siıcher ist
Linz als Eheabschlußort zuständıg (can. 1964 Wıe ste. mıt der
Zuständigkeıit VO Wien un: Passau? Da nach Can 1130 der nicht-
schuldiıge Gatte ScCh des Ehebruches des anderen Teiles proprıa
aquctoritate die Scheidung vornehmen kann, hegt, da die Voraus-
seizungen gegeben sind, ıne legıtıma separatıo VOT, und In diesem
FKalle kann nach Call 93, 2’ die Frau ein selbstandiges Domuizil
erwerben. Hat die Frau sıch dauernd 1n Wien nledergelassen und den
Nachweis hıefür erbracht,; ist dıe Zuständigkeit des Wiener Ehe-
gerichtes gegeben. Läge bloß eın Quasidomizıl VOT, sınd die Vor-
schriften der Instruktion der Sakramentenkongregatıon VO De-
zember 1929 (AAS, XXLU1, 168—-171) beobachten Wiıe steht mit
der Zuständigkeıit des Passauer Ehegerichtes”? ach Can 9 ‚ 1} behält
die UXOT VITO legitıme 1OIN separata notwendigerwelise (necessario)
das Domuizıl des Mannes. Daraus folgt, daß beı der legiıtıme separata


